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Hallo und Herzlich Willkommen beim VfL Pinneberg! 
 

Wir freuen uns, dass Du unser Team als Trainer / Übungsleiter / Betreuer unterstützt. 

Wir freuen uns auf Deine Ideen und die gemeinsame Zusammenarbeit mit Dir. 

Mit diesem Trainerhandbuch möchten wir Dir Deinen Einstieg erleichtern und Dir 
auch für die tägliche Arbeit ein paar nützliche Tipps und Informationen an die Hand 
geben.  

Auf den folgenden Seiten stellen wir uns kurz vor und verschaffen Dir einen Überblick 
über unsere „Spielregeln“. Solltest Du Fragen zu einzelnen Themen haben, dann 
melde Dich einfach bei Deiner Abteilungsleitung oder in der VfL-Geschäftsstelle. 

Gemeinsam sind wir #nurderVfL! 
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Der VfL Pinneberg e.V. ist der größte Sportverein in Pinneberg und einer der mitgliederstärksten Vereine in Schleswig-
Holstein. Er wurde 1888 als Turnverein Union, ab 1919 Turn-, Spiel- und Schwimmverein Union, gegründet. Nach dem 2. 
Weltkrieg wurde der VfL Pinneberg am 19.12.1945 aus den bisherigen Vereinen TSS Union, FTSV und FCP fusioniert.  

Der VfL Pinneberg trägt maßgeblich einem bunten und vielfältigen Leben in Pinneberg und Umgebung bei und ist zu einem 
wesentlichen gesellschaftlichen Stabilitätsfaktor geworden. Unser Ziel ist es, ein harmonisches und nachhaltiges Vereinsle-
ben zu gestalten, das Freude und persönliche Entwicklung bringt. 

Der VfL Pinneberg verbindet sportliche Traditionen mit moderner Sportentwicklung und aktuellen Angeboten. Wir bieten 
eine umfassende Vielfalt an Sport-, Gesundheits- und Bildungsangeboten, um das Vereinsleben abwechslungsreich und 
bereichernd zu gestalten. Wir bieten jeder Person, die unsere Prinzipien teilt, die Möglichkeit, sich im Verein zu engagieren 
und unterstützen die Entwicklung erforderlicher Fähigkeiten.  

 

Unser Leitbild - unsere Prinzipien 

Engagement und Haltung: Unser Handeln basiert auf fairen Umgangsformen und gegenseitigem Res-
pekt, ohne Toleranz für diskriminierendes Verhalten. Wertvolle Beiträge, ob finanziell oder durch 
aktives Engagement, sind willkommen. Wir sind ein Akteur, der innerhalb und außerhalb des Ver-
eins Verantwortung für eine demokratische, tolerante, weltoffene und solidarische Gesellschaft 
übernimmt. Alle Mitglieder unseres Vereins sind aufgefordert, die Werte des VfL Pinneberg so-
wohl nach innen als auch nach außen zu vertreten. Herausgehobene Verantwortung und Vorbild-
funktion bei der Repräsentation unserer Werte tragen dabei die Gremienmitglieder, die Mitarbei-
tenden sowie alle Trainer*innen des Vereins.  

Vielfalt und Inklusion: Wir schaffen durch Gemeinschaft, Respekt und Engagement ein unterstützen-
des und inspirierendes Umfeld. Wir fördern Vielfalt und Chancengleichheit, unabhängig von eth-
nischer Herkunft, Geschlecht, Behinderung, Religion, Alter, sozialem Hintergrund, sexueller Iden-
tität und Orientierung.  

Sport und Förderung: Wir unterstützen und fördern den Breitensport und den Leistungssport. Wir 
bieten allen Sportler*innen je nach Fähigkeiten und Interesse die Möglichkeit, ihr volles Potenzial 
zu entfalten. Dabei legen wir großen Wert auf eine ganzheitliche Förderung. Wir lehnen jede Leis-
tungsmanipulation ab und setzen uns für einen dopingfreien Sport ein. 

Persönlichkeitsbildung: Durch unsere vielfältigen Sport- und Freizeitangebote fördern wir die Per-
sönlichkeitsentwicklung, Selbstverwirklichung und -beteiligung unserer Mitglieder. Wir pflegen 
und fördern die Kultur des ehrenamtlichen Engagements und bieten ein attraktives und moder-
nes Arbeitsumfeld. Wir verstehen uns als dynamische Gemeinschaft, die kontinuierlich aus Erfah-
rungen und Feedback lernt, um unsere Strukturen, Prozesse, Angebote und Statuten stetig zu 
verbessern.  

Nachhaltigkeit und Verantwortung: Wir gehen mit ökologischen, sozialen, ökonomischen und kultu-
rellen Ressourcen verantwortungsvoll um. Wir handeln stets im Interesse unseres Vereins und 
übernehmen Verantwortung für unser Handeln. Wir werden aktiv beim Schutz von Schwächeren. 
Der Aktive Kinderschutz zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden vor physi-
scher, psychischer und sexualisierter Gewalt hat im VfL Pinneberg höchste Priorität.  
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Verein für Leibesübungen Pinneberg e.V. (VfL Pinneberg) 
 
Anschrift:       Kontakt: 
 

VfL Pinneberg       Telefon:  04101 / 55602-0 

Fahltskamp 53       Fax:   04101 / 55602-22 

25421 Pinneberg      E-Mail:  info@vfl-pinneberg.de 

         Internet:  www.vfl-pinneberg.de 

        Facebook:  www.facebook.com/vflpi 

 

Öffnungszeiten VfL Sportzentrum: 
 

Fitnessbereich / Stadion³ / Empfang 

Mo - Fr 7.30 - 21.00 Uhr, Sa + So 9.00 - 16.00 Uhr 
 

Sportmanagement - Sprechzeiten 

Mo - Do 8.30 - 17.00 Uhr, Fr 8.00 - 12.00 Uhr 

 

Bankverbindungen: 
  

SK Südholstein    IBAN: DE51 2305 1030 0002 2084 45 

VR Bank in Holstein   IBAN: DE27 2219 1405 0000 3840 70 

Spendenkonto SK Südholstein IBAN: DE69 2305 1030 0002 3244 24 

 

Vereinsinformationen: 
 

Über 5.400 Mitglieder 

• davon über 2.600 Kinder und Jugendliche 

• weitere 200 Mitglieder bis 27 Jahre 

• 1.200 Mitglieder in der Generation 65+ 

 

 

Unser sportliches Angebot 

• klassische Sportarten 

• moderne Trendsportarten 

• Freizeit- und Breitensport 

• Leistungs- und Wettkampfsport 

• Gesundheits- und Rehabilitationssport 

• vereinseigenes Sportzentrum 

 

Sportliche Vielfalt 

• über 400 Angebote pro Woche 

• in 13 Abteilungen und 3 Fachbereichen 

• in ganz Pinneberg! 

• Woche für Woche - Tag für Tag! 

Mehr als nur 1:0! 

• Kooperation mit dem Verein       

„Pinneberger Kinder e.V.“ 

• Kooperationen mit Senioreneinrichtungen 

• u.v.m. 
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Ansprechpartner*innen Verwaltung 

 

Vereinsvorsitzender   Uwe Hönke 

       Tel.: 04101 55602-27 

       Email: uwe.hoenke@vfl-pinneberg.de 
 

Leitung Geschäftsstelle   Ragnar Pohl 

       Tel.: 04101 55602-12 

       Email: ragnar.pohl@vfl-pinneberg.de 
 

Finanzen und Steuern   Ulf Becker 

       Tel.: 04101 55602-0 

       Email: ulf.becker@vfl-pinneberg.de 
 

Jugendwart, Kinderschutz  Ronja Wördemann, Jana Glindmeyer 

       Email: sportjugend@vfl-pinneberg.de 

       Email: kinderschutz@vfl-pinneberg.de 
 

Mitgliederbetreuung &   Wiebke v. Oertzen-Haupt 

BuT-Gutscheine    Tel.: 04101 55602-21 

       Email: wiebke.vonoertzen@vfl-pinneberg.de 
 

Mitgliederverwaltung   Andrea Betkierowicz 

       Tel.: 04101 55602-16 

       Email: andrea.betkierowicz@vfl-pinneberg.de 
 

Schule & Verein,    Katrin Lorenzen 

Gesundheitssport    Tel.: 04101 55602-17 

       Email: katrin.lorenzen@vfl-pinneberg.de 
 

Sportkoordination &    Frank Fröhlich 

Raumbuchungen Sportzentrum Tel.: 04101 55602-11 

       Email: frank.froehlich@vfl-pinneberg.de 
 

Sportstättenmanagement  Alexandra Eck 

       Tel.: 04101 55602-16 

       Email: alex.eck@vfl-pinneberg.de 
 

Stadion³      Sandra Petersen 

       Tel.: 04101 55602-0 

       Email: sandra.petersen@vfl-pinneberg.de 
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Ansprechpartner*innen Abteilungen & Sportarten 

 

Ballett    Erik Krebs 

     Tel: 04101 55602-0 | Email: info@ftg.vflpi.de 
 

Basketball   Jürgen Freybe 

(Holstein Hoppers)   Tel.: 0171 4869266 | Email: info@basketball.vflpi.de 
 

Faustball    Leif Kadgien 

     Tel.: 01575 3148953 | Email: info@faustball.vflpi.de 
 

Fechten    Jens Kahnert 

     Tel.: 0162 1009623 | Email: info@fechten.vflpi.de 
 

Fitness    Heidi Hammerschmitt-Klatt 

     Tel.: 04101 55602-17 | Email: heidi.hammerschmitt@vfl-pinneberg.de 
 

FTG     Erik Krebs 

(Fitness, Turnen, Gesundheit) Tel: 04101 55602-0 | Email: info@ftg.vflpi.de 
 

Fußball: 
     

 Jugendfußball  Sven Lempfert 

     Tel.: 0152 55909804 | Email: svenpinneberg@gmx.de 
 

 Frauenfußball  Michael Peltzer 

     Tel.: 0160 3322110 | Email: michael.peltzer@vfl-pinneberg.de 
 

 Herrenfußball  Dirk Schulze 

     Tel.: 0176 48250550 | Email: dirk.schulze@fussball.vflpi.de 
 

Gesundheitssport  Katrin Lorenzen 

     Tel.: 04101 55602-17 | Email: katrin.lorenzen@vfl-pinneberg.de 
 

Handball    Marco Bretz 

(HSG Pinnau)   Tel.: 04101 510706 | Email: vorstand@hsg-pinnau.de 
 

Hockey    Olaf Mai 

     Tel.: 0178 6688201 | Email: info@hockey.vflpi.de 
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Ansprechpartner*innen Abteilungen & Sportarten 

 

Judo    Olaf Bähr 

     Tel.: 04101 26953 | Email: info@judo.vflpi.de 
 

Karate    Marco Klein 

     Tel.: 01520 8745547 | Email: karate@vflpi.de 
 

Leichtathletik   Swantje Bartels 

     Tel.: 04101 55602-0 | Email: swantje,bartels@vflpi.de 
 

Schwimmen   Fjolla Krasniqi 

     Tel.: 04101 55602-0 | Email: info@schwimmen.vflpi.de 
 

Tanzsport   Bastian Ebeling 

     Tel.: 0176 48101293 | Email: vorsitzender@tsa.vflpi.de 
 

Tischtennis   Jens Guhlmann  

     Tel.: 04101 66913 | Email: info@tischtennis.vflpi.de 
 

Trampolin   Daniel Schmidt 

     Tel.: 04101 55602-0 | Email: dchschmidt@hotmail.de  
 

Triathlon    Edmund Reschka 

     Tel.: 04101 64928 | Email: info@triathlon.vflpi.de 
 

Turnen    Erik Krebs 

     Tel: 04101 55602-0 | Email: info@ftg.vflpi.de 
 

Volleyball    Stefan Mirwaldt 

(VG HaPi)    Tel.: 0176 49296612 | Email: info@volleyball.vflpi.de 
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Formalitäten für Trainer*innen/ Übungsleiter*innen 
 

Übungsleiter-Vereinbarung 
 

Jeder Trainer / Übungsleiter muss vor der Aufnahme seiner (ehrenamtlichen) Tätigkeit eine 

Übungsleiter-Vereinbarung mit dem Verein schließen. Die Vereinbarung muss vollständig aus-

gefüllt und vom Übungsleiter sowie dem Vereinsvorstand gem. § 26 BGB unterschrieben werden.  

Im Wesentlichen müssen folgende Angaben in der ÜL-Vereinbarung eingetragen werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung (DSGVO vom 25.05.2018) - Beispiel auf Seite 9 
 

Jeder Trainer / Übungsleiter verpflichtet sich zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung 

des Datenschutzes gem. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Dieses erfolgt mit der Unter-

zeichnung des Formulars „Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung des 

Datenschutzes“, welches der ÜL-Vereinbarung angehängt ist. 

Email: datenschutz@vfl-pinneberg.de 

 

Ehrenkodex - Beispiel auf Seite 10 
 

Jeder Trainer / Übungsleiter verpflichtet sich zum besonderen Schutz von Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen - auch zu seinem eigenen Schutz! Der entsprechende Ehrenkodex ist 

der ÜL-Vereinbarung angehängt und muss unterschrieben werden. 

 

Erweitertes Führungszeugnis 
 

Alle Trainer / Übungsleiter, die im Kinder- & Jugendbereich tätig sind, müssen ein erweitertes 

Führungszeugnis in der Geschäftsstelle vorlegen. Die Ausstellung des erweiterten Führungs-

zeugnisses ist mit einem entsprechenden Antrag des VfL Pinneberg kostenfrei. 

 

Qualifikationen 
 

Jeder Übungsleiter reicht seine Qualifikationsnachweise in der Geschäftsstelle ein. Hierzu zählen 

u.a. aktuelle Lizenzen, Fortbildungsnachweise und Zertifikate. Sofern im Laufe der Zeit neue 

Lizenzen gemacht werden, sind auch diese einzureichen. 

• Vor- und Nachname 

• Geburtsdatum 

• Anschrift 

• Telefonnummer 

• Email-Adresse 

• Bankverbindung 

• Tätigkeitsbeginn (§1) 

• Abteilung/Sportart (§1) 

• Aufgabenbereich/Tätigkeit (§1) 

• Höhe der Aufwandsentschädigung (§2) 

• Höhe des ÜL-Freibetrags (§3) 

• Datum, Ort & Unterschrift (§7) 
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Datenschutzerklärung 

 

Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung des Datenschutzes 

Gültig mit Anwendbarkeit der DSGVO ab 25. Mai 2018 

Da Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit möglicherweise mit personenbezogenen Daten in Kontakt kommen, verpflichte 

ich Sie hiermit zur Beachtung des Datenschutzes, insbesondere zur Wahrung der Vertraulichkeit. 

Ihre Verpflichtung besteht umfassend. Sie dürfen personenbezogene Daten selbst nicht ohne Befugnis verarbei-

ten und Sie dürfen anderen Personen diese Daten nicht unbefugt mitteilen oder zugänglich machen.  

Unter einer Verarbeitung versteht die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) jeden mit oder ohne Hilfe 

automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit perso-

nenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpas-

sung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Ver-

breitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 

Löschen oder die Vernichtung. 

„Personenbezogene Daten“ im Sinne der DSGVO sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, sie direkt 

oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 

Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert 

werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kultu-

rellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 

Ihre Verpflichtung besteht ohne zeitliche Begrenzung und auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit fort.  

Unter Geltung der DSGVO können Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen nach § 42 DSAnpUG-EU (BDSG-

neu) sowie nach anderen Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. Datenschutzverstö-

ße können zugleich eine Verletzung arbeits- oder dienstrechtlicher Pflichten bedeuten und entsprechende Kon-

sequenzen haben.  

Datenschutzverstöße sind ebenfalls mit möglicherweise sehr hohen Bußgeldern für das Unternehmen bedroht, 

die gegebenenfalls zu Ersatzansprüchen Ihnen gegenüber führen können. 

Ein unterschriebenes Exemplar dieses Schreibens reichen Sie bitte an die Personalabteilung zurück.  

Über die Verpflichtung auf das Datengeheimnis und die sich daraus ergebenden Verhaltensweisen wurde ich 

unterrichtet. Das Merkblatt zur Verpflichtungserklärung mit dem Abdruck der hier genannten Vorschriften habe 

ich erhalten. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Übungsleiters 
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Ehrenkodex 

Ehrenkodex 

für alle ehrenamtlich und hauptberuflich Tätigen oder zukünftig Tätigen zum besonderen Schutz von Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen im VfL Pinneberg e.V.. 

Hiermit verspreche ich, 

• Ich gebe dem persönlichen Wohlergehen der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen Vorrang vor meinen persönlichen sportlichen und beruflichen Zielen. 

• Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen achten und dessen Ent-

wicklung unterstützen. Die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die per-

sönlichen Schamgrenzen werde ich respektieren. 

• Ich werde sportliche und außersportliche Angebote stets an dem Entwicklungsstand der mir anvertrauten 

Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausrichten und kinder- und jugendgerechte Methoden einset-

zen. 

• Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche 

Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art, ausü-

ben. 

• Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten werden. Insbesondere 

übernehme ich eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und Medikamentenmiss-

brauch sowie gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation. 

• Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle sportlichen und au-

ßersportlichen Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten. 

• Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und verspreche, alle jungen 

Menschen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft, Weltanschauung, Religion, politi-

schen Überzeugung, sexueller Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts gleich und fair zu behandeln sowie 

Diskriminierung jeglicher Art sowie antidemokratischem Gedankengut entschieden entgegenzuwirken. 

• Ich möchte Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sein, stets die 

Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln vermitteln und nach den Gesetzen des Fair 

Play handeln. 

• Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird. Ich 

ziehe im „Konfliktfall“ professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu und informiere die Verantwort-

lichen auf der Leitungsebene. Der Schutz der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen steht dabei an 

erster Stelle. 

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodexes. 

Ort      , Datum      

 

       _________________________  

                     Übungsleiter   
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Aufwandsentschädigung/ Übungsleitervergütung 
 

Sofern eine Aufwandsentschädigung für die Übungsleiter- bzw. Betreuer-Tätigkeit vereinbart  

wurde, kann diese entsprechend im jeweiligen Folgemonat bei der Abteilungs- bzw. Fach-

bereichsleitung abgerechnet werden (Ausnahme: monatliche pauschale Aufwandsentschädi-

gung). 

In der „Honorarabrechnung“ sind alle geleisteten Übungsleiterstunden aufzulisten. Die Abrech-

nung ist vom Trainer / Übungsleiter / Betreuer zu unterschreiben. „Stundennachweise“ müssen 

auch bei einer pauschalen Vergütung eingereicht werden. 
 

Pro Jahr dürfen für die Übungsleitertätigkeit insgesamt max. 3.300,00 €  steuer- und sozial-

versicherungsfrei verdient werden (Übungsleiterfreibetrag). Hierbei handelt es sich um eine     

Gesamtsumme aus allen Übungsleitertätigkeiten (z.B. auch bei anderen Vereinen). Der Übungs-

leiter bescheinigt in der Übungsleitervereinbarung, in welcher Höhe er diesen Freibetrag beim 

VfL Pinneberg in Anspruch nehmen wird. (siehe auch § 3 der „Übungsleitervereinbarung“) 

 

Versicherungsschutz 
 

Jeder ehrenamtliche Übungsleiter und Betreuer ist über die Sportversicherung des Vereins versi-

chert. Bei einem Unfall muss eine Unfallmeldung ausgefüllt und unterschrieben in der Geschäfts-

stelle abgegeben werden. Ein entsprechendes Formular kann in der Geschäftsstelle angefordert 

werden. 

 

Bei Gesundheitsschäden ist die Sportversicherung gegenüber der Krankenversicherung des Be-

troffenen nachrangig, tritt also erst dann ein, wenn der notwendige Leistungsumfang über das 

von den Krankenversicherungen abgedeckte Maß hinaus geht (z.B. für Reha-Maßnahmen, Spe-

zialbehandlungen). Auch bei Schäden, die von der Krankenversicherung nicht oder nur teilweise 

beglichen werden, tritt die Sportversicherung teilweise ein (Brillen, Zahnschäden). 

 

Die Sportversicherung reguliert darüber hinaus auch 

Haftpflichtschäden und Vertrauensschäden. 

Bei Wegeunfällen ist die Verwaltungsberufsgenossen-

schaft (VBG) zuständig. Auch diese Unfälle müssen 

der Geschäftsstelle gemeldet werden. 
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Allgemeine „Spielregeln“ für Übungsleiter*innen 
 
Schließverantwortung 
 

Der jeweilige Trainer / Übungsleiter hat die Schließverantwortung für die städtischen Sportanla-

gen (Hallen & Plätze). Sofern kein eigener Schlüssel / Transponder ausgehändigt wurde, kann 

ein Leihschlüssel am Empfang des VfL-Sportzentrums zu den Öffnungszeiten abgeholt werden. 

Die Leihschlüssel sind nach der Sportstunde zurückzubringen (ggf. in den Briefkasten). 

 

Teilnehmerlisten 
 

Der Übungsleiter muss regelmäßige Teilnehmerlisten führen. Diese werden mit den Mitgliederlis-

ten abgeglichen. Die jeweiligen Abteilungsleitungen erhalten regelmäßig aktuelle Mitgliederlisten 

von der Geschäftsstelle. 

 

Aufsichtspflicht 
 

Der Trainer / Übungsleiter betritt zuerst die Sportstätte und verlässt diese als letzter. 

Kinder & Jugendliche dürfen nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. 

Die Aufsichtspflicht beginnt und endet im Allgemeinen mit Betreten bzw. Verlassen der Sportan-

lage, sofern die üblichen Zeiten eingehalten werden. Daraus erfolgt, dass z.B. bei einer zeitlichen 

Verschiebung einer Sportstunde die Aufsichtspflicht trotzdem bereits zur normalen Anfangszeit 

beginnt. Gegebenenfalls muss die Abteilung für eine Aufsicht Sorge tragen, etwa bei Verhinde-

rung oder Verspätung des Übungsleiters. 

Es empfiehlt sich, mit den Eltern von vornherein bestimmte Regelungen zu treffen bezüglich: 

• dem Bringen und Abholen, insbesondere bei Kindern bis 12 Jahren 

• die Möglichkeit, ein Kind vorzeitig nach Hause zu schicken (siehe unten) 

• dem Verhalten bei Verspätung des Übungsleiters oder Ausfall des Trainings 

 

Vorzeitiges nach Hause schicken ist nicht erlaubt, wenn 

• das Kind unter 12 Jahre ist 

• das Kind i.d.R abgeholt wird 

Auch ansonsten ist es nur im Notfall erlaubt (Verhältnismäßigkeit). 

Im Zweifel muss eine Begleitung sichergestellt werden. Besser ist 

es in jedem Fall, ein Kind, das aus disziplinarischen Gründen vom 

Training ausgeschlossen wird, z.B. am Spielfeldrand in Sichtnähe 

und unter Aufsicht warten zu lassen, bis das Training beendet ist. 
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Allgemeine „Spielregeln“ für Sportler/ Mitglieder 
 
Schnuppern / Probetraining 
 

Jede*r Interessent*in kann sehr gerne zwei- bis dreimal unser Sportangebot unverbindlich testen 

und ist dabei auch als Nicht-Mitglied versichert. 

 

Eintritt und Kündigung 
 

Aufnahmeanträge und Kündigungen sind schriftlich in der Geschäftsstelle einzureichen (auch per 

Email an info@vfl-pinneberg.de möglich). Zudem besteht die Möglichkeit eine Online-

Anmeldung über die VfL-Homepage unter https://www.vfl-pinneberg.de/de/Verein/mitglied-

werden/online-mitgliedsantrag/ einzureichen. 

Die Kündigungsfrist beträgt gem. Satzung einen Monat zum Quartalsende. 

 

Beiträge 
 

Die Mitgliedsbeiträge sind Bringschulden und werden jeweils Anfang des Monats für den laufen-

den Monat fällig. I.d.R. werden die Beiträge per SEPA-Lastschrift eingezogen. Bei entsprechen-

den Voraussetzungen können Ermäßigungen beantragt werden. 

Die Beitragsübersicht findest du auf der Seite 14. 

 

Rechte & Pflichten (Auszug aus der Satzung § 6) 
 

• Die Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen der Vereinssatzung und des Umfanges ihrer   

Mitgliedschaft an den Aktivitäten des VfL teilzunehmen. 

• Die Mitglieder haben das Recht an Wahlen teilzunehmen. Dies kann durch Wahl oder    

Kandidatur ausgeübt werden. 

• Die Mitglieder haben sich der Ordnung des Übungs- und Spielbetriebes anzupassen und 

sind verpflichtet, sich entsprechend den jeweiligen Regelungen innerhalb der Abteilung oder 

des Fachbereichs bei einem dort Verantwortlichen anzumelden. Sie sind zur Zahlung von 

Gebühren und Sonderbeiträgen an den VfL verpflichtet. Die Rechte eines Mitglieds sind 

nicht übertragbar. 

• Die Mitglieder haben sich entsprechend der Satzung und den weiteren Ordnungen des    

VfL zu verhalten. Sie haben alles zu unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck des     

Vereins entgegensteht. 

• Änderungen wie Adresse, Status etc. sind durch das Mitglied unverzüglich der Geschäfts-

stelle des VfL mitzuteilen. Etwaige Nachteile, die durch eine verspätete Mitteilung eintreten, 

gehen nicht zulasten des Vereins. 

 

Sie Satzung und weitere Ordnungen gibt es unter 

www.vfl-pinneberg.de/de/Verein/downloads/ 
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Aktiver Kinderschutz 
 

Diesem Thema widmen wir uns beim VfL sehr intensiv. Mit unserem Schutzkonzept zielen wir 

gleichermaßen auf den Schutz der uns anvertrauten Kinder wie auch auf die Fürsorge und       

Information für Übungsleiter und Verantwortliche. 

 

Verhaltensregeln für Trainer, Übungsleiter und Betreuer 
 

Umgangsformen 

Auf eine angemessene Umgangsform unter den Sportlern ist zu achten und wir gehen mit gutem 

Beispiel voran. Insbesondere rassistische, sexistische und diskriminierende Äußerungen tolerie-

ren wir nicht. Die Umgangsform zwischen den Sportlern und uns ist freundlich und professionell. 
 

Körperliche Kontakte & Hilfestellungen 

Wir pflegen einen natürlichen und achtsamen Umgang mit unseren Sportlern. Dabei sollten nicht 

auf alle Körperkontakte verzichtet, wohl aber die Grenzen geachtet werden, z. B. körperliche   

Nähe zur Ermunterung, Gratulation oder Trösten, dürfen das pädagogisch sinnvolle und rechtlich 

erlaubte Maß nicht überschreiten. Wenn Berührungen, die die persönlichen Grenzen des         

anderen berühren oder gar überschreiten könnten, aufgrund des Trainings jedoch notwendig sind     

(z. B. beim Vorzeigen einer Technik), sollte dies vorher angesprochen werden. Ein Kind soll    

gefragt werden, ob es in Ordnung ist, wenn eine Technik an ihm / ihr gezeigt wird. Auch stellen 

wir erlaubte körperliche Kontakte sofort ein, wenn das Kind dies nicht wünscht. 
 

Dusch- und Umkleidesituationen 

Wir duschen nicht gemeinsam mit unseren Sportlern, sondern wir duschen getrennt bzw. zeitlich 

versetzt. Zum Umziehen nutzen wir, wenn möglich, getrennte Bereiche oder ziehen uns zeitlich 

versetzt um. Ausnahmefälle bilden z. B. Familien, die sich gemeinsam umziehen, Kinder in      

Begleitung von Sorgeberechtigten usw.  

Wir fertigen kein Foto- oder Videomaterial von Sportlern beim Duschen oder Umkleiden an. Er-

wachsene halten sich nur in den Umkleiden auf, wenn dies die Aufsichtspflicht erfordert (Gewalt, 

Sachbeschädigungen, Wasserverschwendungen, Unfälle usw.). 
 

Trainingsorganisation 

Das Training findet nur statt, wenn mindestens zwei Sportler anwesend sind. Einzeltrainings    

finden nur nach vorherigem Einverständnis der Eltern statt und sollten verhältnismäßig sein.   

Einzeltraining findet generell nicht mit Sportlern unter 16 statt. 

Fällt ein Trainingstermin aus, ist zu gewährleisten, dass die Eltern darüber informiert werden. 

Liegt kein Einverständnis der Eltern vor, das Kind während der Trainingszeiten alleine nach    

Hause zu schicken, hat der Trainer unter Berücksichtigung der Reife des Kindes zu beurteilen, 

ob das Kind alleine nach Hause geschickt werden kann. Ansonsten muss der Aufsichtspflicht 

nachgegangen werden und für die reguläre Trainingszeit                                                             

eine Betreuung stattfinden. 
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Aktiver Kinderschutz 
 

Verhaltensregeln für Trainer, Übungsleiter und Betreuer 
 

Umgang mit Foto- und Videomaterial 

Fotos oder Videos der Kinder / Jugendlichen verbreiten wir nicht über soziale Medien. Es sei 

denn, dies ist im Vorfeld mit der / dem Erziehungsberechtigten abgestimmt. 
 

Veranstaltungen mit Übernachtungen 

Wir übernachten nicht mit unseren Sportlern in einem gemeinsamen Zimmer. Vor dem Betreten 

der Zimmer der Sportler klopfen wir an. Wir vermeiden Situationen, in denen wir allein mit einem 

Sportler in einem Zimmer sind. Ist dies nicht zu vermeiden, lassen wir die Türen geöffnet. Wir 

übernachten nicht mit unseren Sportlern in unserem Privatbereich. 
 

Privatgeschenke 

Auch bei besonderen Erfolgen einzelner Sportler machen wir keine individuellen Geschenke. 

Kein Sportler erhält eine unsachliche Bevorzugung oder Vergünstigung. 
 

Transparenz im Handeln 

Weichen wir von einer der Verhaltensregeln aus guten Gründen ab, ist dies im Vorfeld mit min-

destens einem weiteren Trainer / Betreuer oder Mitarbeiter des Vereins abzusprechen. 

 

Informationen und Ansprechpartner 
 

Weitere Informationen findest du unter 

www.vfl-pinneberg.de/de/Verein/engagement/aktiver-kinderschutz/ 

Kinderschutzbeauftrage: Jana Glindmeier 

Tel. 04101 / 556020 - Email: kinderschutz@vfl-pinneberg.de 


